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Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, 31. Mai 2022 

1 Gegenstand der Vorlage 

Titel: Überarbeitung der Klingelanlage 

Beschluss der BVV vom 23.06.2021 

Drucksache Nr. 2174/XX 

2 Berichterstatter_in 

Bezirksstadträtin Angelika Schöttler 

3 Beschluss 

Das Bezirksamt beschließt, die aus der Anlage ersichtliche Mitteilung - zur Kenntnisnahme - 

an die Bezirksverordnetenversammlung weiterzuleiten. 

4 Begründung 

Ist der Anlage zu entnehmen. 

5 Rechtsgrundlage 

§ 36 (2) BezVG 

6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

keine 
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7 Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

keine 

8 Mitzeichnung 

keine 

 

 

 

Angelika Schöttler  

Bezirksstadträtin

Anlagen 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 
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Drucksachen der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

- XX. Wahlperiode – 

Drucksache Nr. 2174/XX 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin  

über den Beschluss der BVV vom 23.06.2021 Drucksache Nr. 2174 

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 23.06.2021 folgenden Beschluss:  

Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen, dass: 

Die Klingel/Pausenklingel im gesamten Schulgebäude der Kiepert-Schule überabreitet 

wird. Sie ist kaum bis gar nicht hörbar, auch nicht draußen während der großen 

Schulpause. Daher bin ich schon des Öfteren zu spät wieder in den Unterricht 

gekommen. Die Lehrer sagen auf dem Pausenhof auch nicht Bescheid. Ich finde es 

schon sehr wichtig, dass man akustisch und optisch mitgeteilt bekommt, wann der 

Unterricht wieder beginnen soll. 

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 

In der Schule wird zurzeit eine neue Sprachalarmierungsanlage eingebaut, in die die 

Klingelanlage integriert ist. Die Fertigstellung ist bis zum Sommer 2022 geplant. Eine 

akustische Signalisierung im Außenbereich ist nicht zulässig, da von dieser Anlage 

ruhestörender Lärm ausgehen würde. Die Unzulässigkeit einer solchen Anlage wurde 

im Zusammenhang mit bebauten Ortsteilen bereits mehrfach richterlich festgestellt. 

Daher wird in den bezirklichen Schulgebäuden grundsätzlich eine optische 

Signalgebung vorgesehen. 

 

Wir bitten darum, die Drucksache als erledigt zu betrachten. 

Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 31.05.2022 

Jörn Oltmann 

Bezirksbürgermeister

Angelika Schöttler 

Bezirksstadträtin

 


